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Zusammenfassung
Während der COVID-19-Pandemie war der Einsatz von Hygiene- und Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des neuar-
tigen Virus erforderlich. Das Gebot der sozialen Distanzierung stellt dabei besondere Herausforderungen an das System
Strafvollzug, was für die ohnehin im Freiheitsentzug befindlichen Gefangenen zusätzliche – allerdings unverschuldete –
Einschränkungen bedeutete. Denkbar ist, dass sich auch hinsichtlich deren Wahrnehmung und Zweckattribution seitens der
Inhaftierten Besonderheiten zeigen. So widmet sich dieser Beitrag sowohl der Wahrnehmung und Akzeptanz der pandemie-
bedingten Maßnahmen durch deutsche Strafgefangene (n= 956) als auch dem diesbezüglichen Einfluss der anstaltsseitigen
Begründung und Erklärung. Die Kommunikation der Maßnahmen erfolgte gemäß der Auskunft der befragten Inhaftierten
größtenteils schriftlich, aber auch mündlich durch das Personal. Qualitative Daten legen die Unzufriedenheit mit der Maß-
nahmenvermittlung nahe, und auch die quantitativen Befunde zur Zweckattribution zeigen, dass die Maßnahmen nicht nur
als Schutz und Fürsorge, sondern auch als Schikane wahrgenommen wurden. In Bezug auf altersbedingte Unterschiede
zeigt sich, dass ältere Inhaftierte die Maßnahmen weniger ablehnen und sie eher als Fürsorge und Schutz interpretieren.
Zusammenhänge zeigen sich zwischen einer begründungsorientierten Vermittlung und einer günstigen Zweckattribution
sowie einer geringeren Ablehnung der Maßnahmen. Letztlich findet sich eine partielle Mediation des Effekts einer nicht-
begründungsorientierten Vermittlung auf die Ablehnung der Maßnahmen durch deren Attribution als Schikane. Wenn es
um die Einhaltung von Schutzmaßnahmen geht, ist man auch im Zwangskontext Strafvollzug auf die eigenverantwortliche
Kooperation der Gefangenen angewiesen, die wiederum nicht durch begründungsloses Anordnen entsteht.
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Cared for or bullied around?
Does the justification of restrictive measures during the COVID-19 pandemic influence prisoners’ attribution and disap-
proval of measures depending on (chronological) age?

Abstract
During the COVID-19 pandemic several hygiene and protective measures were necessarily implemented to contain the novel
virus. The requirement for social distancing poses particular challenges for the prison system, resulting in additional—albeit
unmerited—restrictions for already imprisoned persons. Conceivably, there may also be peculiarities in the perception and
purpose attribution on the part of the inmates. This study therefore focussed on German prisoners’ (n= 956) attribution and
acceptance of pandemic-related measures. Also, the impact of the institutions’ style of communication and justification
on the prisoners’ perception were investigated. Qualitative and quantitative data suggest that there is discontent with the
dissemination of information and that the measures were not only perceived as acts of caring and protection but also as
harassment. Moreover, the attribution and disapproval of measures is influenced by age. Correlations were found between
a justified informative communication and a conducive attribution as well as reduced disapproval of measures. Attribution
is also associated with symptoms of depression, anxiety and stress. The attribution as harassment was found to partially
mediate the effect of the style of communication on the disapproval of measures. Results suggest that reasoning-oriented
and justification-oriented communication on restrictive and protective measures in penal institutions reduces the chance of
undesirable attributions of these measures. Even in the coercive context of the penal system the inmates’ self-responsible
cooperation is ultimately crucial when it comes to complying with protective measures and it does not arise from issuing
orders without providing reasons.

Keywords Causal attribution · Intramural health communication · Contagious disease · Prison population · Age

Einleitung

Die COVID-19-Pandemie hat die Bedeutung wissenschaft-
licher Forschung zur effektiven Gesundheitskommunikati-
on auf dramatische Weise herausgestellt. Sie machte Maß-
nahmen zur Eindämmung des neuartigen Virus erforderlich,
die von der Bevölkerung verstanden, als sinnvoll erachtet
und eingehalten werden sollten.

Der Strafvollzug, für den sowohl ein erhöhtes Ver-
breitungsrisiko als auch besondere Folgen im Falle eines
COVID-Ausbruchs angenommen werden mussten, wur-
de in der wissenschaftlichen und öffentlichen Diskussion
kaum fokussiert. Dabei weisen Strafgefangene eine im
Vergleich zur Allgemeinbevölkerung wesentlich höhere
Prävalenz physischer und psychischer Erkrankungen auf
(Fazel und Baillargeon 2011), die eine erhöhte Anfälligkeit
für COVID-19 bedingen könnten.

Als einen relevanten Risikofaktor für einen schweren
COVID-19-Verlauf und eine erhöhte Mortalität konnte au-
ßerdem das Alter identifiziert werden (Li et al. 2021). Vor
dem Hintergrund der weltweit alternden Gefangenenpopu-
lation (Williams et al. 2012) verdient dieser Risikofaktor
besondere Aufmerksamkeit.

Wegen der räumlichen Nähe der Gefangenen in Gefäng-
nissen muss grundsätzlich ein erhöhtes Verbreitungsrisiko
von Krankheitserregern angenommen werden (Lemasters
et al. 2020; Maner et al. 2021). Darüber hinaus ist davon
auszugehen, dass infizierte Gefängnisbedienstete das Virus
auch über die Gefängnismauern hinaus verbreiten können.

Somit kommt dem Infektionsgeschehen in Vollzugseinrich-
tungen auch unter dem Gesichtspunkt der Public Health
große Bedeutung zu.

Social Distancing im Strafvollzug

Bezogen auf die Allgemeinbevölkerung ist das Social Di-
stancing bzw. die physische Isolation die effektivste Stra-
tegie, um die Verbreitung des SARS-CoV-2 zu reduzieren
(Chen et al. 2020; Henry 2020). Doch ist diese Maßnahme
im Strafvollzug nur schwer auf rechtssicherem und ethisch
vertretbarem Wege umzusetzen (Carvalho et al. 2020). Da-
von abgesehen können Maßnahmen des physischen oder
sozialen Isolierens per se als restriktiv und potenziell be-
strafend wahrgenommen werden (Tomlin 2020), wobei die
Art, wie die Entscheidungen und Maßnahmen von der Ge-
fängnisleitung oder dem Personal kommuniziert werden,
die Wahrnehmungen der Inhaftierten entweder verschärfen
oder abmildern können (Garrihy et al. 2023). Nicht irrele-
vant sind dabei Zusammenhänge zwischen der Perzeption
und klinisch relevanten Symptomen der Inhaftierten (Tom-
lin 2020) und auch hinsichtlich deren Lebenszufriedenheit
und des sozialen Klimas (Liebling 2011).

Das Cocooning bezeichnet die Isolation von älteren und
aufgrund von Vorerkrankungen besonders vulnerablen In-
haftierten (Garrihy et al. 2023). Bei der Untersuchung die-
ser Schutzmaßnahme und deren Wahrnehmung durch be-
troffene Inhaftierte zeigte sich, dass die Strafgefangenen
der Maßnahme anfangs ambivalent gegenüberstanden und
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sie sowohl als eine Bestrafung, ähnlich einer Einzel- oder
Isolationshaft, auffassten als auch das Ziel ihres Schutzes
verstanden. Nach einiger Zeit jedoch berichteten die Teil-
nehmenden sowohl einen gravierenden Einfluss auf ihre
mentale und physische Gesundheit als auch negative Kon-
sequenzen hinsichtlich ihrer Handlungsfähigkeit und ihrer
zwischenmenschlichen Beziehungen (Garrihy et al. 2023).
Die Vermutung liegt nahe, dass das Cocooning die Wirkung
des ohnehin deprivierenden strafvollzuglichen Alltags (Cre-
we 2011), der mit Isolation, restriktivem Zugang zu (medi-
zinischen) Dienstleistungen und engen Handlungsspielräu-
men einhergeht und damit der physischen und psychischen
Gesundheit der Inhaftierten schadet, in ihrer Intensität noch
verstärkt (Garrihy et al. 2023; Johnson et al. 2021). So deu-
ten viele Studien auf eine Verschlimmerung von (u. a.) De-
pressions- und Angstsymptomatik während der Pandemie
hin (Gray et al. 2021; Suhomlinova et al. 2022).

Diesen Befunden zum Trotz zählte die Einschränkung
der Besuchskontakte zu den weltweit sehr extensiv ein-
gesetzten Strategien und führte in Ländern wie Brasili-
en, Kolumbien und Italien zu negativen Konsequenzen wie
Gefängnisaufständen und -ausbrüchen (Avafia et al. 2020;
Henry 2020).

Besteht die Möglichkeit, die ungünstigen Effekte pan-
demiebedingter Schutz- und Hygienemaßnahmen im Straf-
vollzug zu mildern? Um die negativen Effekte des Social
Distancing zu reduzieren, werden zahlreiche Implikationen
aufgezeigt: Die mit der Isolierung assoziierten – und oben
benannten – Risiken sollen berücksichtigt und es soll da-
rauf geachtet werden, dass die Maßnahmen auf fairem Weg
etabliert werden (Silva und Smith 2020). Dazu gehört auch
die Berücksichtigung der möglichen Wahrnehmung und In-
terpretation der Restriktionen durch die Inhaftierten. Un-
produktive Wahrnehmungen sind weniger wahrscheinlich,
wenn die Beschränkungen als legitim aufgefasst werden
(Tomlin et al. 2020; Tomlin 2020).

Im ersten Schritt müssen demnach die Maßnahmen in
adäquater Form an die Inhaftierten vermittelt werden, so-
dass sie diese bestenfalls verstehen, als sinnvoll erachten
und einhalten wollen. Bei effektiver Kommunikation in Kri-
sensituationen geht es um einen „interaktiven Prozess des
Informations- und Meinungsaustauschs zwischen Individu-
en, Gruppen und Institutionen“ (Hyland-Wood et al. 2021,
S. 2). Es erscheint daher unerlässlich, neben einer Infor-
mationsvermittlung auch den Wissens- und Meinungsstand
der Adressaten sowie die Dynamiken und Normen des je-
weiligen sozialen Gefüges zu berücksichtigen.

Die zweite Aufgabe besteht also offenbar darin, die In-
teressen und Bedürfnisse der Inhaftierten bei der Entschei-
dung über die notwendigen Schutz- und Hygienemaßnah-
men zu berücksichtigen, damit es nicht zu unverhältnismä-
ßigen Einschnitten kommt.

Diese Überlegungen schließen einen einseitigen Kom-
munikationsakt, beispielsweise durch eine Durchsage oder
einen Anschlag am schwarzen Brett, aus. Vielmehr scheint
die Grundbedingung für erfolgreiche Kommunikation von
Schutzmaßnahmen und den damit einhergehenden Ein-
schränkungen darin zu bestehen, Reaktionen zuzulassen,
Bedenken zu hören und darauf angemessen einzugehen und
so ein gemeinsames Verständnis der Bedrohungssituation
und der Lösungsstrategie zu entwickeln.

Ziel der Untersuchung

Im Rahmen dieser Arbeit soll zunächst betrachtet werden,
inwiefern in deutschen Strafvollzugseinrichtungen während
der COVID-Pandemie ein derartiger erklärungsorientierter
Kommunikationsstil praktiziert wurde. Zudem soll unter-
sucht werden, wie sich die Art der Vermittlung der pan-
demiebedingten Einschränkungen auf die Wahrnehmung,
Zweck- und Ursachenzuschreibung (Kausalattribution, im
Folgenden auch einfach (Zweck-)Attribution; Heider 1958)
dieser Maßnahmen seitens der Gefangenen auswirkte, und
ob diese subjektiven Maße wiederum den Einfluss der Maß-
nahmen auf verschiedene Ergebnismaße (Ablehnung der
Maßnahmen und Belastungserleben) vermittelten. Dahin-
ter steht die Überlegung, dass einschränkende Maßnahmen
dann als besonders belastend erlebt werden, wenn sie als
willkürlich, sinnlos oder unfair wahrgenommen werden.
Andererseits könnte gerade die Haft eine derart problemati-
sche Zweckattribution begünstigen, da der Freiheitsentzug
zwar die Resozialisierung anstrebt, jedoch zweifellos eine
Entmündigung bedeutet.

Der Strafvollzug fordert Anpassung, unabhängig davon,
ob der Einzelne die Sinnhaftigkeit der zu befolgenden Re-
geln erkennt oder nicht. Aufgrund des enormen Ausma-
ßes an hierarchischer Kontrolle könnte aus Sicht des An-
staltspersonals der Eindruck entstehen, dass man auf Erklä-
rungen und Akzeptanz zur Durchsetzung der nötigen Ein-
schränkungen nicht im gleichen Maße angewiesen ist wie
außerhalb des Strafvollzugs. Somit könnte ein erklärendes,
einbeziehendes Vorgehen in seiner Bedeutung unterschätzt
oder aufgrund organisatorischer Gegebenheiten (z.B. star-
re Strukturen und Zuständigkeiten, Ressourcenknappheit)
schlicht nicht in Betracht gezogen werden.

Als weitere möglicherweise beeinflussende Variable soll
das Alter betrachtet werden. Es besteht die Vermutung, dass
ältere Inhaftierte aufgrund von Vorerkrankungen (Meyer
2016) oder einer altersbedingten Vulnerabilität (Hoffmann
und Sieber 2017) den Maßnahmen sowohl weniger ableh-
nend gegenüberstehen als auch eine produktivere Zweckat-
tribution (Fürsorge und Schutz) aufweisen.
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Vor diesem Hintergrund werden folgende Fragen unter-
sucht:

� Wie wurden die pandemiebedingten Maßnahmen, in der
Wahrnehmung der Inhaftierten, seitens der Anstalten
kommuniziert?

� Wie hat sich die Art der Kommunikation seitens der An-
stalt auf die Wahrnehmung und Kausalattribution der Ge-
fangenen ausgewirkt?

� Vermittelten diese subjektiven Maße den Einfluss der
Kommunikation auf die Ablehnung der Maßnahmen und
das Belastungserleben der Inhaftierten?

� Gibt es Hinweise für mögliche Alterseffekte hinsichtlich
der Wahrnehmung und Ablehnung der Maßnahmen?

Methode

Datenerhebung und Stichprobe

Die Befunde dieser Studie basieren auf der Auswertung
des Gefangenenfragebogens des Projektes Corona Behind
Bars (CoBeBar), das in Kooperation zwischen dem Kri-
minologischen Forschungsinstitut Niedersachsen und der
Arbeitsgruppe Rechtspsychologie des Instituts für Psycho-
logie der Universität Hildesheim durchgeführt wurde. Im
Fokus des Projekts standen die Auswirkungen der Corona-
pandemie in deutschen Strafvollzugseinrichtungen. In den
Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bran-
denburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein wurden in
dem Zeitraum von Januar 2022 bis Dezember 2022 ne-
ben Mitarbeitenden des allgemeinen Vollzugsdienstes ins-
gesamt n= 956 Gefangene anhand von Fragebogen bezüg-
lich ihrer Wahrnehmung der pandemierelevanten Maßnah-
men und deren Kommunikation befragt.

Erfasst wurden außerdem Auswirkungen auf das psychi-
sche Wohlbefinden und die Lebensqualität, auf die Gemein-
schaft zwischen den Inhaftierten, Angaben zur Impfbereit-
schaft und zu Verschwörungsnarrativen. Für nichtdeutsch-
sprachige Inhaftierte wurde der Fragebogen in 9 weitere
Sprachen übersetzt (englisch, französisch, spanisch, pol-
nisch, russisch, rumänisch, bulgarisch, türkisch und ara-
bisch).

Zwecks Anonymisierung der Daten wurden personenbe-
zogene Angaben wie u. a. das Alter lediglich in Kategorien
abgefragt (Tab. 1).

Analysemethoden

Sämtliche Berechnungen wurden anhand der Statistiksoft-
ware R (Version 4.3.2) durchgeführt. Die Beantwortung
der offenen Fragen konnte mittels der Analysesoftwa-
re MAXQDA (Version 24) der VERBI Software GmbH
ausgewertet werden.

Tab. 1 Demografische Daten der Inhaftierten

Demografische Kategorien Häufigkeit (n) Prozent

Geschlecht (m/w) 676/280 70,7/29,3

Alter (in Jahren)a

14–17 13 1,4

18–20 34 3,6

21–29 185 19,4

30–39 342 35,8

40–49 198 20,7

50–59 123 12,9

60–69 45 4,7

70–79 10 1,0

<79 6 0,6

Schulabschluss

Kein Abschluss 112 11,7

Sonderschule 44 4,6

Hauptschule 351 36,7

Realschule 293 30,6

Höherer Schulabschluss 156 16,3

Unterbringungsform

Untersuchungshaft 136 14,2

Regelvollzug 585 61,2

Sozialtherapeutische Anstalt 119 12,4

Sicherungsverwahrung 17 1,8

Offener Vollzug 99 10,4

Anlassdeliktb

Betrug 245 25,6

Erpressung/Raub 154 16,1

Nötigung 106 11,1

Diebstahl 239 25,0

Körperverletzung 254 26,6

Anderes Gewaltdelikt 204 21,3

Rauschgiftdelikt 229 24,0

Andere Straftatc 316 33,1

Durchschnittliche Haftdauer
(Jahre)d

4,35 –

n= 956
aMedian in der Kategorie 30–39
bMehrfachauswahl möglich
cDarunter Straßenverkehrsdelikte (z.B. Trunkenheit im Verkehr,
Fahren ohne Fahrerlaubnis), Straftaten gegen die persönliche Freiheit
(z.B. (erpresserischer) Menschenraub), Straftaten gegen die sexuelle
Selbstbestimmung (z.B. sexueller Missbrauch (von Kindern), sexuelle
Nötigung), Straftaten gegen das Leben (z.B. Mord, Totschlag)
dGültige Werte: n= 656

Operationalisierungen

Die Art der Kommunikation der pandemiebedingten Maß-
nahmen wurde mittels eines Items erfasst. Die Inhaftierten
konnten angeben, ob die Vermittlung der Maßnahmen mit
(= 3), teilweise mit (= 2) oder ohne (= 1) Erklärung resp.
Begründung stattfand. Sofern die Befragten angaben, dass
die Maßnahmen erklärt und begründet wurden, konnten sie
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zudem eine zusätzliche offene Frage zu den Rahmenbedin-
gungen der Kommunikation beantworten („Wenn es Maß-
nahmen gegeben hat oder noch gibt, wie wurden diese von
der Anstalt vermittelt? In welchem Rahmen?“).

DieWahrnehmung (Kausalattribution) bezüglich der mit
den Schutzmaßnahmen verfolgten Zwecke wurde mithil-
fe folgender Frage mit Mehrfachwahlmöglichkeit erfasst:
Wenn es Maßnahmen gegeben hat oder noch gibt, wie ha-
ben Sie diese wahrgenommen?Die Antwortoptionen waren:
„als Fürsorge“, „als Schikane“, „als Schutz der Bedienste-
ten“ und „als Schutz für die Menschen draußen“. Aus den
Antworten wurden 4 Variablen kodiert: Die Attributionen
als Fürsorge, Schikane, Schutz der Bediensteten und Schutz
der Menschen draußen bildeten jeweils eine separate, bei
Vorliegen mit 1 und ansonsten mit 0 kodierte Variable.

Die Erfassung der Ablehnung der Maßnahmen erfolgte
ebenfalls mittels eines Items („Halten Sie persönlich die
Maßnahmen im Gefängnis rückblickend für insgesamt an-
gemessen?“), das in einem 4-stufigen Format zu beantwor-
ten war (1=Nein, insgesamt zu lasch, 2= Ja, (weitgehend)
angemessen; 3= Einige waren angemessen, andere überzo-
gen; 4=Nein, insgesamt überzogen).

Das Belastungserleben wurde anhand der Depressions-
Angst-Stress-Skala (DASS; Nilges und Essau 2021) unter-
sucht. Die insgesamt 12 Items (α= 0,90) wurden auf einer
4-stufigen Likert-Skala erfasst (1= trifft nicht zu; 2= trifft
etwas zu; 3= trifft zu; 4= trifft sehr zu) und sollten von
den Inhaftierten für den Zeitraum der letzten Woche vor
der Befragung eingeschätzt werden. Für die einzelnen Sub-
skalen Depression (M= 7,29, SD±3,16), Angst (M= 6,40,
SD±2,88) und Stress (M= 8,0, SD±3,08) betrug die interne
Validität α= 0,85, 0,79 und 0,82.

Hypothesen

Zwischen der wahrgenommenen Kommunikation seitens
der Anstalt und der Attribution der Maßnahmen bestehen
folgende Zusammenhänge:

H1 Die wahrgenommene Kommunikation hängt positiv
mit der Attribution auf sinnvolle Ziele wie Fürsorge, dem
Schutz der Menschen außerhalb des Strafvollzugs und dem
Schutz der Bediensteten zusammen.

H2 Die wahrgenommene Kommunikation hängt negativ
mit der Attribution als Schikane zusammen.

Zwischen der Attribution und der Ablehnung der Maß-
nahmen bestehen folgende Zusammenhänge:

H3 Die Attribution auf sinnvolle Ziele (Fürsorge und
Schutz anderer Menschen) hängt negativ mit der Ableh-
nung der Maßnahmen zusammen.

H4 Die Attribution als Schikane hängt positiv mit der Ab-
lehnung der Maßnahmen zusammen.

Zwischen der Attribution und der DASS-Skala bestehen
folgende Zusammenhänge:

H5 Die Attribution auf sinnvolle Ziele hängt negativ mit
dem DASS-Gesamtwert und den DASS-Subskalen zusam-
men.

H6 Die Attribution als Schikane hängt positiv mit dem
DASS-Gesamtwert und den DASS-Subskalen zusammen.

Es werden folgende weitere Zusammenhänge angenom-
men:

H7 Das Alter hängt negativ mit der Ablehnung der Maß-
nahmen zusammen.

H8 Das Alter hängt positiv mit einer produktiven Attribu-
tion (Fürsorge, Schutz anderer) zusammen.

Es wird darüber hinaus angenommen, dass die Effekte
des Alters und der wahrgenommenen Kommunikation auf
die Ablehnung der Maßnahmen und auch auf Depression,
Angst und Stress zumindest teilweise durch die Attribution
mediiert werden.

Tab. 2 Vermittlung und Wahrnehmung der pandemiebedingten
Maßnahmen

Kommunikation/Vermittlunga Häufigkeit Prozent

Keine Erklärung 398 41,6

Teils/teils 344 36,0

Mit Erklärung und Begründung 214 22,4

Wahrnehmung/Kausalattributionb Häufigkeit Prozent

Fürsorge 406 42,5

Schikane 383 40,1

Schutz der Bediensteten 448 46,9

Schutz der Menschen draußen 164 17,2

Ablehnung der Maßnahmenc Häufigkeit Prozent

Zu lasch 51 5,3

Angemessen 216 22,6

Einige angemessen 450 47,1

Überzogen 239 25,0

n= 956
aWenn es Maßnahmen gegeben hat oder noch gibt, wie wurden diese
von der Anstalt vermittelt? n= 97 Befragte gaben an, dass es keine
Maßnahmen gegeben habe
bWenn es Maßnahmen gegeben hat oder noch gibt, wie haben Sie diese
wahrgenommen? (Mehrfachwahl möglich)
cHalten Sie persönlich die Maßnahmen im Gefängnis rückblickend für
insgesamt angemessen?
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Ergebnisse

Deskriptive Ergebnisse

Die deskriptiven Befunde zu den Fragen, wie die Maß-
nahmen seitens der Anstalt vermittelt wurden, und wie sie
von den Inhaftierten wahrgenommen und abgelehnt wur-
den, sind in Tab. 2 zusammenfassend dargestellt. So gaben
über 40% der Befragten an, dass die Maßnahmen ohne
Erklärung vermittelt wurden, wohingegen etwas mehr als
ein Fünftel der befragten Inhaftierten von einer Erklärung
und Begründung der Maßnahmen berichten. Von den insge-
samt 956 Gefangenen interpretierten 383 die pandemiebe-
dingten Restriktionen als eine Form der Schikane, während
fast zwei Drittel sie als Schutz anderer Personengruppen
und knapp über 40% als eine Form der Fürsorge gegen-
über den Inhaftierten wahrnahmen. Darüber hinaus lässt
sich feststellen, dass die Inhaftierten den Maßnahmen nicht
nur ablehnend gegenüberstanden: Knapp 70% finden die
Maßnahmen (mindestens teilweise) angemessen.

Die Frage, in welchem Rahmen die Maßnahmen vermit-
telt wurden, konnte zudem von den Befragten in einem of-
fenen Format beantwortet werden. Insgesamt wurde diese
Möglichkeit von 104 Inhaftierten genutzt. Die Antworten
wurden inhaltlich in direkte und indirekte Kommunikati-
onsansätze untergliedert.

Die indirekte Maßnahmenkommunikation erfolgte laut
Angaben der Inhaftierten v. a. schriftlich, z.B. durch Aus-
hänge (36 Nennungen), Info-Flyer oder Briefe, seltener
mündlich, z.B. in Gesprächen, Versammlungen, Gruppen-
angeboten oder über Durchsagen (8 Nennungen). Eine
Kombination dieser beiden Kommunikationsformen wur-
de in 19 Fällen benannt. Indirekte Informationsvermitt-
lung wurde berichtet in Form von vermehrtem Einschluss

Tab. 3 Korrelationen (Kendalls τ) der Wahrnehmung der pandemiebedingten Maßnahmen mit dem wahrgenommenen anstaltsseitigen
Kommunikationsverhalten und dem Lebensalter

Wenn es Maßnahmen gegeben hat oder noch gibt, wie haben Sie diese wahrgenom-
men?

Fürsorge Schikane Schutz Bediens-
teter

Schutz d. M.
draußen

Kommunikationa Alterb Ablehnungc

Kommunikationa 0,26* –0,25* –0,05 0,10* – – –

Alterb 0,10* –0,09* 0,07* –0,01 –0,05* – –

Ablehnungc –0,24* 0,33* 0,01 –0,12* –0,24* –0,06* –

DASS, ge-
samt

–0,13* 0,18* 0,03 0,01 –0,14* –0,08* 0,08*

Depression –0,15* 0,16* 0,02 –0,01 –0,12* –0,06* 0,07*

Angst –0,07* 0,11* 0,00 0,03 –0,10* –0,05 0,03

Stress –0,11* 0,20* 0,04 0,03 –0,16* –0,10* 0,09*

*Indiziert statistische Signifikanz bei p< 0,05
aWenn es Maßnahmen gegeben hat oder noch gibt, wie wurden diese von der Anstalt vermittelt? 0= „keine Erklärung“, 2= „mit Erklärung und
Begründung“, 1= „teils/teils“
bKodiert: 1= 14–17J., 2= 18–20J., 3= 21–29J., 4= 30–39J., 5= 40–49J., 6= 50–59J., 7= 60–69J., 8= 70–79J., 9= >79J.
cHalten Sie persönlich die Maßnahmen im Gefängnis rückblickend für insgesamt angemessen?

(7 Nennungen), reduzierten Angeboten (z.B. Sport, Grup-
pen), Quarantäne und Isolationshaft und anderen Hygiene-
und Schutzmaßnahmen (Test- und Maskenpflicht, Impfan-
gebot, Abstandsregelungen, Infektionsfälle in der Anstalt).

Einige Befragte nutzen die Freitextfelder, um die Kom-
munikation seitens der Anstalt zu bewerten. Sie melden
zurück, die Vermittlung der Maßnahmen seitens der An-
stalt sei „unzufriedenstellend“, „ungenügend“ gewesen, sei
nur „rückwirkend und nachdem sich zu viele beschwerten“
geschehen, „manchmal wären etwas mehr Infos gut“ gewe-
sen und „Infos werden oft zu wenig weitergegeben“. Es gab
aber auch positive Rückmeldungen (z.B. „Begründung mit
Gesetzestexten zur Pandemie (gute Infoweitergabe)“, „alles
richtig gut“).

Zusammenhangsanalyse

Die Korrelationen der vier Attributionsvariablen mit der
wahrgenommenen Kommunikation seitens der Anstalt, dem
Lebensalter der Inhaftierten und der Ablehnung der Maß-
nahmen gehen aus Tab. 3 hervor. Eine als erklärungsorien-
tiert wahrgenommene Kommunikation seitens der Anstalt
ging mit schwächerer Ablehnung der ergriffenen Maßnah-
men einher, τ= –0,24, p< 0,001. Wie erwartet hängt die
wahrgenommene Kommunikation seitens der Anstalt mit
der Attribution der Maßnahmen auf sinnvolle Ziele wie Für-
sorge, τ= 0,26, p< 0,001, und Schutz der Menschen drau-
ßen, τ= 0,10, p< 0,001 (H1), sowie negativ mit der Attribu-
tion als Schikane zusammen, τ= –0,25, p< 0,001 (H2). Der
erwartete positive Zusammenhang mit der Wahrnehmung
als Schutzmaßnahme für Bedienstete (H1) zeigte sich hin-
gegen nicht. Es zeigten sich zudem ein schwacher Zusam-
menhang der Attribution als Fürsorge (H8) mit dem Le-
bensalter, τ= 0,10, p< 0,001. Mit der Ablehnung der Maß-
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nahmen zeigte die Attribution insgesamt die erwarteten Zu-
sammenhänge (H3 und H4). Die Ausnahme bildete wiede-
rum die Attribution als Schutz der Bediensteten, mit der
sich keine Assoziation zeigte.

Mit den DASS-Skalen zeigte die Attribution der Maß-
nahmen (H5 und H6) nur in Bezug auf Schikane und Für-
sorge einen Zusammenhang. Wie erwartet korrelierte das
Alter negativ mit der Ablehnung der Maßnahmen (H7), wo-
bei der Zusammenhang sehr schwach ausfiel, τ= –0,06, p=
0,02.

Da die Attributionsvariablen Schutz Bediensteter und
Schutz der Menschen draußen aufgrund ihrer schwachen
bzw. nichtsignifikanten Zusammenhänge als Mediatoren
der Auswirkungen von Kommunikation und Alter auf die
Akzeptanz der Maßnahmen und depressive Symptome
(DASS) ausscheiden, werden sie in den weiteren Analysen
nicht mehr betrachtet. Aus Platzgründen werden für die re-
gressionsanalytischen Verfahren auch die DASS-Subskalen
für Depression und Angst, die vergleichsweise niedrig mit
der wahrgenommenen Kommunikation korrelieren, nicht
weiter berücksichtigt.

Mediationsanalysen

Tab. 4 sind die Ergebnisse der Mediationsanalysen zur ab-
hängigen Variablen Ablehnung der Maßnahmen zu entneh-
men. Die Attributionsvariablen Fürsorge und Schikane er-
wiesen sich auch zusammen mit Alter und Kommunika-
tionsverhalten als jeweils signifikanter Prädiktor der Ab-
lehnung der Maßnahmen. Während Fürsorge keine signi-
fikante mediierende Wirkung zeigte, führte die Einführung
des Prädiktors Schikane zu der erwarteten Reduktion des
Effekts des wahrgenommenen anstaltsseitigen Kommuni-
kationsverhaltens auf die Ablehnung der Maßnahmen, und
zwar von vormals b= –0,26, p< 0,001 im Referenzmodell
auf b= –0,18, p< 0,001 im Mediationsmodell 2, bdiff= 0,08,
p= 0,015. Es handelt sich somit um eine partielle Mediati-
on.

Wie aus Tab. 5 hervorgeht, findet sich keine Mediati-
on des Einflusses von Alter und/oder wahrgenommenem
anstaltsseitigen Kommunikationsverhalten auf den DASS-

Tab. 4 Lineare Regressionen der Ablehnung der Maßnahmen auf Kommunikationsverhalten, Alter und Attribution der Maßnahmen

Prädiktoren Referenzmodell Mediationsmodell 1 Mediationsmodell 2

b SE t bdiff SE t bdiff SE t

Intercept 3,64 0,11 32,92* –0,03 0,11 –0,25 –0,41 0,11 –3,55*

Alter –0,06 0,02 –2,92* 0,01 0,02 0,65 0,02 0,02 0,97

Komm. –0,26 0,03 –7,85* 0,05 0,03 1,50 0,08 0,03 2,44*

Fürsor. – – – –0,28 0,05 –5,25* – – –

Schik. – – – – – – 0,47 0,05 8,76*

*Indiziert statistische Signifikanz bei p< 0,05. Die für die Modelle 1 und 2 aufgeführten Differenzwerte beziehen sich auf den Vergleich mit dem
Referenzmodell

Gesamtwert oder die Subskala Stress durch die Zweckattri-
bution der Maßnahmen.

Diskussion

Das Ziel der vorliegenden Studie war es, die Kommunikati-
on der Maßnahmen, die aufgrund der COVID-19-Pandemie
in den deutschen Strafvollzugseinrichtungen zu ergreifen
waren, zu untersuchen. Ausgangspunkt waren Überlegun-
gen, wie mit einer Pandemie, den dadurch notwendigen
Maßnahmen und ihren möglicherweise negativen Wirkun-
gen im Strafvollzug umgegangen werden sollte.

Aus den Freitextantworten der Inhaftierten ließ sich le-
sen, dass die pandemiebedingten Maßnahmen in den unter-
suchten Strafvollzugseinrichtungen über vielfältige Wege
kommuniziert wurden. Mehrheitlich genannt wurde jedoch
die schriftliche Form der Kommunikation, beispielsweise
über Aushänge oder Flyer. Auch die mündliche Vermittlung
der Maßnahmen durch das Personal und in verschiedenen
Settings im Gefängnisalltag konnte unter den Antworten
vorrangig identifiziert werden. Es wird eine Unzufrieden-
heit mit der Art der Vermittlung der Maßnahmen deutlich,
wobei zu vermuten steht, dass möglicherweise überpropor-
tional viele unzufriedene Personen die Freitextfelder nutz-
ten, um ihrer Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen. Stim-
mig dazu verhält sich jedoch, dass 40% der Befragten die
Maßnahmen (auch) als Schikane wahrgenommen haben.

Vor dem Hintergrund dieser Befunde und aufgrund
der organisatorischen und strukturellen Gegebenheiten des
deutschen Strafvollzugs (z.B. Personalknappheit und -aus-
fälle) kann davon ausgegangen werden, dass die Risiko-
und Krisenkommunikation wohl selten ein interaktiver Aus-
tauschprozess zwischen dem Personal oder Entscheidungs-
träger:innen und den Gefangenen war, wie ihn Hyland-
Wood et al. (2021) vorschlagen. Auch scheinen Prinzipien
der prozeduralen Gerechtigkeit, die die Sozialpsychologie
bereits in den 1970er-Jahren als bedeutsame Variable der
sozialen Wahrnehmung und Interaktion in den Blick nahm,
z.T. verletzt worden zu sein. Dies gilt sicher für den von
Leventhal (1980) formulierten Grundsatz der Repräsentati-
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Tab. 5 Lineare Regressionen der depressiven Symptome (DASS) auf Kommunikationsverhalten, Alter und Attribution der Maßnahmen

Kriterium: DASS-Gesamtskala

Prädiktoren Referenzmodell Mediationsmodell 1 Mediationsmodell 2

b SE t bdiff SE t bdiff SE t

Intercept 27,75 1,07 25,93* –0,16 1,07 –0,15 –2,23 1,16 –1,92*

Alter –0,59 0,19 –3,13* 0,07 0,19 0,39 0,10 0,19 0,53

Komm. –1,96 0,32 –6,05* 0,30 0,34 0,89 0,44 0,33 1,32

Fürsor. – – – –1,64 0,53 –3,11* – – –

Schik. – – – – – – 2,51 0,53 4,75*

Kriterium: DASS-Subskala Stress

Prädiktoren Referenzmodell Mediationsmodell 1 Mediationsmodell 2

b SE t bdiff SE t bdiff SE t

Intercept 10,72 0,42 25,83* –0,04 0,41 –0,11 –1,02 0,45 –2,28*

Alter –0,30 0,07 –4,10* 0,02 0,07 0,28 0,05 0,07 0,63

Komm. –0,81 0,13 –6,45* 0,08 0,13 0,63 0,20 0,13 1,56

Fürsor. – – – –0,46 0,21 –2,23* – – –

Schik. – – – – – – 1,15 0,20 5,63*

*Indiziert statistische Signifikanz bei p< 0,05. Die für die Modelle 1 und 2 aufgeführten Differenzwerte beziehen sich auf den Vergleich mit dem
Referenzmodell

vität – die Interessen aller Beteiligten sollten berücksichtigt
werden – und vermutlich auch für den der Ethik – das
Entscheidungsverfahren sollte den Werten der Beteiligten
entsprechen. Die daraus resultierende Unzufriedenheit sei-
tens der Gefangenen mag die negativen Wirkungen, die
die einschränkenden Pandemiemaßnahmen zusätzlich zum
an sich schon potenziell schädlichen Freiheitsentzug (Sy-
kes 2007) haben (Hewson et al. 2020), mitbedingt und
verschärft haben.

Die Ergebnisse der inferenzstatistischen Analysen stüt-
zen diesen Eindruck zumindest z.T. Die Vermittlung der
Maßnahmen ohne Erklärung oder Begründung ist mit de-
ren Wahrnehmung als Schikane assoziiert. Diese Wahrneh-
mung wiederum korreliert sowohl mit der Ablehnung der
Maßnahmen als auch mit erhöhter Belastung durch Stress-,
Depressions- und Angstsymptome.

Die gefundene partielle Mediation des Effekts der Kom-
munikation auf die Ablehnung der Maßnahmen durch ihre
Attribution als Schikane (rot in Abb. 1) deutet darauf hin,
dass eine negative Wahrnehmung der anstaltsseitigen Kom-
munikation eine Wahrnehmung der Maßnahmen als Schi-
kane begünstigt, und dass dies die Ablehnung der Maß-
nahmen verstärkt. Für die Krisenkommunikation im Straf-
vollzug scheint es daher sinnvoll zu sein, eine Form der
Kommunikation und Vermittlung zu wählen, die insbeson-
dere die Interpretation der Maßnahmen als Schikane, also
als eine böswillige oder rechtsverdrehende Handlung (Wi-
dulle 2004), minimiert.

Unter anderem aus der Marketingforschung und der For-
schung zu Krisenkommunikation lassen sich Prinzipien für
erfolgreiche Kommunikationsstrategien ableiten, die in je-
der Krisenkommunikation angewendet werden sollte. Die

Prinzipien fordern eine aktive und frühzeitige, transparen-
te und sachliche, kurze und einfache, einheitliche und ko-
ordinierte Krisenkommunikation. Weiterhin kann der Aus-
druck von Empathie und des Respekts das Vertrauen in die
zu übermittelnden Nachrichten sowie die Glaubwürdigkeit
der übermittelnden Personen und Institutionen fördern, so-
wie krisenbezogene Ängste und Unsicherheiten reduzieren
(Coombs 2020; Paek und Hove 2021). Prinzipien wie diese
sind zwar nicht spezifisch für den Strafvollzug entwickelt
worden, sollten jedoch auch dort umgesetzt werden, damit
Maßnahmen als sinnvoll und fair wahrgenommen und pro-
blematische Attributionen vermieden werden können.

Eine erfolgreiche Krisenkommunikation im Strafvollzug
sollte sich darüber hinaus durch eine zielgruppengerech-
te Aufbereitung und Vermittlung relevanter Informationen
auszeichnen, um den Kenntnisstand, mögliche Risikogrup-
pen (z.B. Vorbelastungen durch Alter oder Erkrankungen)
und soziale Dynamiken in angemessener Weise zu berück-
sichtigen. Wichtig wäre ein Meinungsaustausch zwischen
mindestens dem Vollzugspersonal, den Entscheidungsträ-
ger:innen und Inhaftierten, um die unterschiedlichen Inte-
ressen und Bedürfnisse im Rahmen der zu treffenden Ent-
scheidungen zu berücksichtigen. Gerade ältere Inhaftierte
scheinen den Maßnahmen eher positiv gegenüberzustehen.
Zudem scheinen nicht nur der egoistische Zweck des Selbst-
schutzes (d.h. Attribution der Maßnahmen als Fürsorge)
akzeptanzförderlich zu wirken, sondern auch andere sinn-
volle Zwecke wie der Schutz der Menschen draußen, wenn
auch in schwächerem Ausmaß (Tab. 4). Dies deutet darauf
hin, dass ein Appel an das Verantwortungsgefühl, wie er in
Zeiten der Pandemie von der Politik an die Allgemeinbevöl-
kerung adressiert wurde, auch Strafgefangenen gegenüber
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Abb. 1 Mediation des Zusammenhangs zwischen der anstaltsseitigen
Kommunikation und der Ablehnung der pandemiebedingten Maßnah-
men durch deren Attribution als Schikane. Farbig illustriert die indi-
rekten Effekte von Alter (blau; n.s.) und anstaltsseitigem Kommunika-
tionsstil (rot)

durchaus sinnvoll ist. Inhaftierten mit einer die Maßnahmen
akzeptierenden Haltung und der (sinnvoll begründeten)Mo-
tivation, sich gesundheitsförderlich und verantwortungsbe-
wusst zu verhalten, könnten wiederum im Austausch eine
positive Wirkung auf andere, eher unzugängliche, Inhaftier-
te ausüben.

Aus methodischer und statistischer Perspektive las-
sen sich einige Limitationen konstatieren. Zunächst soll
erwähnt werden, dass es sich bei den Angaben der In-
haftierten um retrospektive Einschätzungen handelt. Die
Datenerhebung fand im Jahr 2022 statt und somit erst nach
den ersten Pandemiewellen und dem Höhepunkt des In-
fektionsgeschehens. Retrospektive Daten sind anfällig für
verschiedene Formen der Verzerrung, insbesondere Erinne-
rungseffekte, welche die Verlässlichkeit der Angaben und
damit deren Aussagekraft einschränken können.

Darüber hinaus handelt es sich bei der vorliegenden Stu-
die um eine korrelative Querschnittanalyse, sodass die Da-
ten grundsätzlich keine kausalen Rückschlüsse erlauben.
Die hier angenommenen Kausalwirkungen können durch
nichtberücksichtigte Drittvariablen bestimmt werden, bei-
spielsweise durch einen feindseligen Attributionsstil oder
misstrauisch oder paranoide Tendenzen.

Weiterhin ist anzumerken, dass die Operationalisierung
der wahrgenommenen Kommunikation und Attribution mit
je einem Item sehr grob erfolgte. So erfasst das Kommu-
nikationsitem allein das Vorhandensein einer Erklärung der
Maßnahmen. Ergänzend dazu hätten weitere Angaben erho-
ben werden können, beispielsweise dazu, ob die Erklärung
für die Inhaftierten nachvollziehbar war, sie zu den tatsäch-
lichen Maßnahmen passte, die Erklärung wie ein Vorwand
wirkte oder so, als seien die Übermittler:innen der Maßnah-
men z.B. hinsichtlich ihrer Angemessenheit und Wirksam-
keit überzeugt.

Das Item zur Erfassung der Attribution enthielt die 4
Kategorien „Schikane“, „Fürsorge“, „Schutz der Menschen
draußen“ und „Schutz der Bediensteten“. In zukünftiger

Forschung sollten unterschiedliche Attributionsdimensio-
nen getrennt betrachtet werden: Wird mit den Maßnah-
men vonseiten der Anstalt überhaupt ein Zweck angestrebt?
Dient dieser Zweck (primär, nachrangig oder gar nicht)
dem eigenen Wohlergehen? Wenn die Maßnahmen auf den
Schutz vor einer Gefahr abzielen, von wem geht die Gefahr
(in der Vorstellung der Entscheidungsträger:innen) aus?

Der Strafvollzug sah sich während der COVID-19-Pan-
demie vor besondere Herausforderungen gestellt. Hygiene-
und Schutzmaßnahmen bedeuteten für die Gefangenen zu-
sätzlich zum Freiheitsentzug weitere Entbehrungen und
Einschränkungen, sodass die Rechtfertigung ihrer An-
ordnung seitens der verantwortlichen Personen äußerstes
Fingerspitzengefühl verlangte. Dennoch ist man auch im
Zwangskontext Strafvollzug auf eine selbstverantwortliche
Kooperation der Gefangenen angewiesen, die nicht al-
lein durch begründungslose Anweisungen erreicht werden
kann. Sämtliche Maßnahmen sollten transparent, verständ-
lich und zielgruppengerecht vermittelt werden, damit die
Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie als sinnvoll und beach-
tenswert verstanden und eingehalten werden. So sollte im
Rahmen der Krisenkommunikation dafür Sorge getragen
werden, dass Restriktionen mit Schutzfunktion nicht als
Schikane verstanden werden.

Förderung Die Studie wurde mit Unterstützung der Gustav Radbruch-
Stiftung durchgeführt.

Funding Open Access funding enabled and organized by Projekt
DEAL.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt L. Bielefeld und M.J. Hamatschek geben an, dass
kein Interessenkonflikt besteht.

Ethische Standards Vor der Datenerhebung wurde ein Ethikantrag, in-
klusive Datenschutzkonzept, durch die Ethikkommission der Universi-
tät Hildesheim begutachtet und bewilligt. Die Daten wurden anony-
misiert per Fragebogen erhoben. Die Inhalte der Fragebogen erlauben
selbst bei Kombination keine Rückschlüsse über die Identität der Be-
fragten. Alle Studienteilnehmenden wurden über den Zweck der Da-
tenerhebung, die Art der Datenverarbeitung und die Freiwilligkeit der
Teilnahme informiert.

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Na-
mensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nut-
zung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in
jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprüng-
lichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link
zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen
vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial
unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern
sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das be-
treffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz
steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschrif-
ten erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des
Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

K



146 L. Bielefeld, M. J. Hamatschek

Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation
auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.

Literatur

Avafia T, Konstantinov B, Esom K et al (2020) A rights-based response
to COVID-19: lessons learned from HIV and TB epidemics.
Health and human rights journal. https://www.hhrjournal.org/
2020/03/a-rights-based-response-to-covid-19-lessons-learned-
from-hiv-and-tb-epidemics/. Zugegriffen: 9. Febr. 2024

Carvalho SGD, Santos ABSD, Santos IM (2020) A pandemia no
cárcere: intervenções no superisolamento. Ciênc saúde coleti-
va 25:3493–3502. https://doi.org/10.1590/1413-81232020259.
15682020

Chen S, Yang J, Yang W et al (2020) COVID-19 control in Chi-
na during mass population movements at New Year. Lancet
395:764–766. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30421-9

Coombs WT (2020) Public Sector Crises: Realizations from Covid-19
for Crisis Communication. Partecipazione e Conflitto 13:990–1001.

Crewe B (2011) Depth, weight, tightness: revisiting the pains of impri-
sonment. Punishm Soc 13:509–529. https://doi.org/10.1177/1462
474511422172

Fazel S, Baillargeon J (2011) The health of prisoners. Lancet 377:956–
965. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61053-7

Garrihy J, Marder I, Gilheaney P (2023) ‘Cocooning’ in prison during
COVID-19: findings from recent research in ireland. Eur J Crimi-
nol 20:996–1015. https://doi.org/10.1177/14773708221132888

Gray R, Rooney B, Connolly C (2021) Experiences of COVID-19 iso-
lation in Northern Ireland prisons: a qualitative study. Int J Prison
Health 17:304–319. https://doi.org/10.1108/IJPH-09-2020-0076

Heider F (1958) The psychology of interpersonal relations. John Wiley
& Sons, Hoboken

Henry BF (2020) Social distancing and incarceration: policy and
management strategies to reduce COVID-19 transmission and
promote health equity through decarceration. Health Educ Behav
47:536–539. https://doi.org/10.1177/1090198120927318

Hewson T, Shepherd A, Hard J, Shaw J (2020) Effects of the COVID-
19 pandemic on the mental health of prisoners. Lancet Psychiatry
7:568–570. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30241-8

Hoffmann U, Sieber C (2017) Ist Alter eine Komorbidität? Dtsch Med
Wochenschr 142:1030–1036. https://doi.org/10.1055/s-0042-
109861

Hyland-Wood B, Gardner J, Leask J, Ecker UKH (2021) Toward effec-
tive government communication strategies in the era of COVID-
19. Humanit Soc Sci Commun 8:30. https://doi.org/10.1057/
s41599-020-00701-w

Johnson L, Gutridge K, Parkes J et al (2021) Scoping review of mental
health in prisons through the COVID-19 pandemic. BMJ Open
11:e46547. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-046547

Lemasters K, McCauley E, Nowotny K, Brinkley-Rubinstein L (2020)
COVID-19 cases and testing in 53 prison systems. Health Justice
8:24. https://doi.org/10.1186/s40352-020-00125-3

Leventhal GS (1980) What should be done with equity theory? In: Ger-
gen KJ, Greenberg MS,Willis RH (Hrsg) Social Exchange. Sprin-
ger, Boston, S 27–55

Li J, Huang DQ, Zou B et al (2021) Epidemiology of COVID-19: a sys-
tematic review and meta-analysis of clinical characteristics, risk
factors, and outcomes. J Med Virol 93:1449–1458. https://doi.org/
10.1002/jmv.26424

Liebling A (2011) Moral performance, inhuman and degrading treat-
ment and prison pain. Punishm Soc 13:530–550. https://doi.org/
10.1177/1462474511422159

Maner M, LeMasters K, Lao J et al (2021) COVID-19 in correcti-
ons: quarantine of incarcerated people. PLoS ONE 16:e257842.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257842

Meyer L (2016) Alte Inhaftierte in Justizvollzugsanstalten: Her-
ausforderung für die Gesundheitssicherung. Z Gerontol Geriat
49:37–43. https://doi.org/10.1007/s00391-015-0888-x

Nilges P, Essau C (2021) DASS. Depressions-Angst-Stress-Skalen –
deutschsprachige Kurzfassung. [Verfahrensdokumentation und
Fragebogen mit Auswertung. In: Leibniz-Institut für Psychologie
(ZPID) (Hrsg) Open test archive. ZPID, Trier https://doi.org/10.
23668/PSYCHARCHIVES.4579

Paek H-J, Hove T (2021) Information Communication Technologies
(ICTs) Crisis Communication Principles and the COVID-19 Re-
sponse in South Korea. Journal of Creative Communications
16:213–221. https://doi.org/10.1177/0973258620981170

Silva DS, Smith MJ (2020) Social distancing, social justice, and
risk during the COVID-19 pandemic. Can J Public Health
111:459–461. https://doi.org/10.17269/s41997-020-00354-x

Suhomlinova O, Ayres TC, Tonkin MJ et al (2022) Locked up while
locked down: prisoners’ experiences of the COVID-19 pandemic.
Brit J Criminol 62:279–298. https://doi.org/10.1093/bjc/azab060

Sykes GM (2007) The society of captives: a study of a maximum se-
curity prison. Princeton University Press

Tomlin J (2020) What does social distancing mean for patients in foren-
sic mental health settings? Forensic Sci Int Mind Law 1:100018.
https://doi.org/10.1016/j.fsiml.2020.100018

Tomlin J, Egan V, Bartlett P, Völlm B (2020) What do patients find
restrictive about forensic mental health services? A qualitative
study. Int J Forensic Ment Health 19:44–56. https://doi.org/10.
1080/14999013.2019.1623955

Widulle W (2004) Mobbing – Schikane am Arbeitsplatz. https://www.
widulle.ch/media/attachments/2021/02/01/skript-widulle-2004-
mobbing.pdf. Zugegriffen: 15. Jan. 2024

Williams BA, Stern MF, Mellow J et al (2012) Aging in correctional
custody: setting a policy agenda for older prisoner health care.
Am J Public Health 102:1475–1481. https://doi.org/10.2105/AJP
H.2012.300704

Hinweis des Verlags Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische
Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten
und Institutsadressen neutral.

K

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://www.hhrjournal.org/2020/03/a-rights-based-response-to-covid-19-lessons-learned-from-hiv-and-tb-epidemics/
https://www.hhrjournal.org/2020/03/a-rights-based-response-to-covid-19-lessons-learned-from-hiv-and-tb-epidemics/
https://www.hhrjournal.org/2020/03/a-rights-based-response-to-covid-19-lessons-learned-from-hiv-and-tb-epidemics/
https://doi.org/10.1590/1413-81232020259.15682020
https://doi.org/10.1590/1413-81232020259.15682020
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30421-9
https://doi.org/10.1177/1462474511422172
https://doi.org/10.1177/1462474511422172
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61053-7
https://doi.org/10.1177/14773708221132888
https://doi.org/10.1108/IJPH-09-2020-0076
https://doi.org/10.1177/1090198120927318
https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30241-8
https://doi.org/10.1055/s-0042-109861
https://doi.org/10.1055/s-0042-109861
https://doi.org/10.1057/s41599-020-00701-w
https://doi.org/10.1057/s41599-020-00701-w
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-046547
https://doi.org/10.1186/s40352-020-00125-3
https://doi.org/10.1002/jmv.26424
https://doi.org/10.1002/jmv.26424
https://doi.org/10.1177/1462474511422159
https://doi.org/10.1177/1462474511422159
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257842
https://doi.org/10.1007/s00391-015-0888-x
https://doi.org/10.23668/PSYCHARCHIVES.4579
https://doi.org/10.23668/PSYCHARCHIVES.4579
https://doi.org/10.1177/0973258620981170
https://doi.org/10.17269/s41997-020-00354-x
https://doi.org/10.1093/bjc/azab060
https://doi.org/10.1016/j.fsiml.2020.100018
https://doi.org/10.1080/14999013.2019.1623955
https://doi.org/10.1080/14999013.2019.1623955
https://www.widulle.ch/media/attachments/2021/02/01/skript-widulle-2004-mobbing.pdf
https://www.widulle.ch/media/attachments/2021/02/01/skript-widulle-2004-mobbing.pdf
https://www.widulle.ch/media/attachments/2021/02/01/skript-widulle-2004-mobbing.pdf
https://doi.org/10.2105/AJPH.2012.300704
https://doi.org/10.2105/AJPH.2012.300704

	Umsorgt oder schikaniert?
	Zusammenfassung
	Abstract
	Einleitung
	Social Distancing im Strafvollzug

	Ziel der Untersuchung
	Methode
	Datenerhebung und Stichprobe
	Analysemethoden
	Operationalisierungen
	Hypothesen

	Ergebnisse
	Deskriptive Ergebnisse
	Zusammenhangsanalyse
	Mediationsanalysen

	Diskussion
	Literatur


